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Thema:

Genehmigung von Dienstreisen
 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  Eigenanteil:  

Folgekosten:  Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss beschließt für jeden Stadtverordneten die Genehmigung von
maximal 5 Dienstreisen pro Jahr innerhalb des Landes Brandenburg, nach Berlin oder zu
den Städtepartnern.
Die Dienstreise muss im unmittelbaren Zusammenhang mit der Wahrnehmung seiner
Tätigkeiten als Mandatsträger stehen. Sie ist vorab dem Hauptamt der Stadt Prenzlau
anzuzeigen.
 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 10.02.2020 HAU
2
3
4

Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich

DS: 6/2020



Stadt  Prenzlau

Begründung:

Gemäß § 13 Absatz 1 der Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEV)
kann eine Reisekostenvergütung nur für Dienstreisen gewährt werden, die von dem nach
der Entschädigungssatzung zuständigen Organ angeordnet oder genehmigt wurde.
In Anwendung dieser Rechtsnorm ist eine Organentscheidung zwingend erforderlich.
Beschließende Organe sind die Stadtverordnetenversammlung und der Hauptausschuss.
Laut § 4 Absatz 1 der Entschädigungssatzung - 2019 ist für die Genehmigung von
Dienstreisen von Stadtverordneten, sachkundigen Einwohnern, Ortsvorstehern und
Mitgliedern der Ortsbeiräte der Hauptausschuss zuständig.

Für die Dienstreisen, die sich im Wirkungskreis des Beschlusses befinden, wird gem äß §
4 Absatz 2 der Entschädigungssatzung - 2019 Reisekostenvergütung nach den
Bestimmungen des jeweils gültigen Bundesreisekostengesetzes gezahlt.
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